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Sehr geehrte Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 
sehr geehrte Studierende in allen Studiengängen der Fakultät 

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 16.02.2026 für die Anrechnung von Studien- 
und Prüfungsleistungen folgende Regelungen zur Übernahme von Bewertungen beschlossen: 

1. Noten aus vergleichbaren Notensystemen werden ohne Änderung übernommen.
Es findet keine Angleichung der Noten an die Prüfungsordnungen der Studiengänge
der Fakultät statt.

2. Für Bewertungen aus dem Ausland, die in der Umrechnungstabelle der Hochschulrek-
torenkonferenz (Modus-Projekt) erfasst sind, erfolgt die Übernahme entsprechend der
Tabellenwerte.

3. Noten aus anderen Notensystemen werden nach der Modifizierten Bayrischen Formel
der TU Berlin umgerechnet.
Bestandene Leistungen mit Bewertungen >4,0 werden dabei auf 4,0 umgerechnet.

4. Bewertungen, die keine Notengebung umfassen oder aus unvergleichbaren Notensys-
temen sind, werden ohne Noten als „be“ für bestandene Leistungen bzw. als „nb“ für
nicht bestandene Leistungen übernommen.

Die Tabelle nach Nummer 2 sowie Beispiele sind diesem Rundschreiben als Anlage beigefügt. 
Der bisherige Beschluss des Prüfungsausschusses vom 10.12.2019 (für den Diplomstudien-
gang Architektur) wird hiermit aufgehoben. Die Kennzeichnung angerechneter Leistungen in 
den Dokumenten erfolgt davon unverändert wie in den Prüfungsordnungen beschrieben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Matthias Beckh 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses
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Anlage zu Nr. 2 zum Rundschreiben des Prüfungsausschusses Architektur und Landschaft vom 16.02.2026: 
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Zu 3.:  

Bayerische For-
mel             
Notenumrechnung aus dem 
Ausland         
Diese Notenumrechnung gibt eine Hilfestellung bei der Anrechnung von im Ausland bestandenen Modulprü-
fungen.   
Es gilt die so genannte "modifizierte bayerische Formel".           
Maximalnote minus erreichter Note, geteilt durch Maximalnote minus unterster Beste-
hensnote, das Ergebnis mit drei multipliziert, plus 1.     
Nmax beste erreichbare Note im ausländischen Notensystem 
Nmin schlechteste Note zum Bestehen im ausländischen Notensystem 
Nd in das deutsche System zu transformierende Note 

                  
                  

          
Zur Berechnung bitte Noten 
eingeben: 

                  
          N-Max N-Min N-D   
          10 6 7,1   
                  
                  

            
Ergeb-

nis 3,175   

            
gerun-

det 3,2   
                  
                  
                  

Zu 4. 
Eine Anrechnung einer Leistung, die ohne Note als „bestanden“ bewertet wurde, erfolgt eben-
falls ohne Note. Die Anrechnung ohne Note erfolgt auch, wenn die Anwendung der Modifizier-
ten Bayrischen Formel nicht möglich ist oder nicht zu sinnvollen Ergebnissen führt. 

Nichtamtliche Beispiele zu 1.: 
Eine Anrechnung eines Moduls einer anderen deutschen Hochschule mit einer Bewertung von 
1,9 wird nicht in eine 2,0 für das an der TU Dresden angerechnete Modul umgewandelt, son-
dern wird mit der ursprünglichen Bewertung von „1,9“ in SELMA verbucht.  
Gleiches gilt für Bewertungen mit 1,5 oder 2,4 oder 1,1 u. ä. 
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